
 

 
 
 
 

Entwurf 
 

Schriftliche Festsetzungen 
 

zum Bebauungsplan „Bangertweg“,  
Stadt Rauenberg 
 
 
 
 

A  Planungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 (1) BauGB) 
 
 

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) 1. BauGB 
 
1.1. Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) 
 
1.1.1 
 
Im „Allgemeines Wohngebiet“ ist gemäß § 1 (6) 1. BauNVO die im § 4 (3) 5. BauNVO genannte Nutzung 
(Tankstellen) nicht Bestandteil des Bebauungsplanes und damit unzulässig. 
 
1.1.2 
 
Im WA1-Gebiet sind gemäß § 1 (5) BauNVO die im § 4 (2) 2. genannten Nutzungen sowie Anlagen für sport-
liche Zwecke nur ausnahmsweise zulässig. 
 
Im WA2-Gebiet sind die im § 4 (2) BauNVO genannten Anlagen allgemein zulässig. 
 
 

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) 1. BauGB) 
 
2.1. Traufhöhe 
 
Die maximal zulässigen Traufhöhen sind der Planvorlage zu entnehmen. Sie sind definiert als der Schnitt-
punkt des aufgehenden Außenmauerwerkes mit der Unterkante der tragenden Dachkonstruktion (Dachspar-
ren). Das Maß wird in der Gebäudemitte gemessen. Als Bezugspunkt gilt die Mittelachse der angrenzenden 
Verkehrsfläche (Verkehrsfläche mit Erschließungsfunktion für das jeweilige Grundstück). 
 
Grenzen an mehreren Stellen eines Grundstückes Verkehrsflächen an, so ist die in der Planvorlage gekenn-
zeichnete Verkehrsfläche maßgebend. 
 
Für die Quartiere zwischen der „Weinstraße“ und dem „Bangertweg“ gilt als Bezugspunkt die Mittelachse der 
„Weinstraße“. 
 
Für die Bauzeile westlich der „Burggrafensteige“ darf die sichtbare Traufhöhe talseits das Maß von 7,50 m 
nicht überschreiten. Als Bezugspunkt gilt die Oberkante des zukünftigen Geländes, gemessen an der Ge-
bäudeaußenwand. 
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Eine Überschreitung der Traufhöhe um bis zu 1,50 m durch einen von der Gebäudeflucht zurücktretenden 
Teil einer Fassade ist, bei einer einheitlichen Form und Neigung eines Daches, bis zu einem Viertel der  
Gesamt-Gebäudelänge (ohne Hinzurechnung von seitlichen Vorbauten und Dachüberständen) zulässig. 
 

                   
 
 

3. Bauweise (§ 9 (1) 2. BauGB) 
 
3.1. Abweichende Bauweise (§ 22 (4) BauNVO) 
 
Im Bereich der „Abweichende Bauweise“ ist ausschließlich eine Einzelhausbebauung zulässig. 
 
Abweichend von der Landesbauordnung werden die nachfolgend definierten Grenzbebauungen  
zugelassen : 
 

▪ a1 –   Flurstück Nr. 557 :  
   Bebauung auf der Grenze zum Flurstück Nr. 559/2 

 
▪ a2 –   Flurstück Nr. 557/1 :  

   Bebauung auf der Grenze zum Flurstück Nr. 557 
 

▪ a3 –   Flurstück Nr. 571 :  
   Bebauung auf der Grenze zum Flurstück Nr. 562/1 

 
▪ a4 –   Flurstücke Nr. 572/1 :  

   Bebauung auf der Grenze zum Flurstück Nr. 574 
 

▪ a5 –   Flurstück Nr. 6859 :  
   Bebauung auf der Grenze zum Flurstück Nr. 6858 
  
   zur Grenze des Flurstück Nr. 580 ist entsprechend der Festsetzung der überbaubaren 
   Fläche ein reduzierter Grenzabstand zulässig 
 

▪ a6 –   Flurstück Nr. 492 :  
   Bebauung auf der Grenze zum Flurstück Nr. 492/1 

 
▪ a7 –   Flurstück Nr. 6868 :  

   Bebauung auf der Grenze zum Flurstück Nr. 6867 
 

▪ a8 –   Flurstück Nr. 6869 :  
   Bebauung auf der Grenze zum Flurstück Nr. 6868 

 
▪ a9 –   Flurstück Nr. 6870 :  

   Bebauung auf der Grenze zum Flurstück Nr. 6869 
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▪ a10 – Flurstück Nr. 6876 : 
  Bebauung auf der Grenze zum Flurstück Nr. 6877 

 
  Flurstück Nr. 6879 : 
  Bebauung auf der Grenze zu den Flurstücken Nr. 6877 sowie Nr. 6880 

 
  Flurstück Nr. 6880 : 
  Bebauung auf der Grenze zum Flurstück Nr. 6879 

 
 

4. Überbaubare, nicht überbaubare Grundstücksflächen sowie  
  die Stellung baulicher Anlagen (§ 9 (1) 2. BauGB) 
 
4.1. Überschreitung der überbaubaren Grundstücksflächen 
 
4.1.1  zulässige Überschreitung von Baugrenzen (§ 23 (3) BauNVO) 
 
Gebäude und Gebäudeteile dürfen die festgesetzte Baugrenze nicht überschreiten. 
Ein Vortreten in geringfügigem Ausmaß von untergeordneten Gebäudeteilen kann gemäß § 5  
Abs. 6 Satz 1 der Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) zugelassen werden. 
 
4.1.2 
 
Garagen, überdachte Stellplätze sowie Nebenanlagen sind außerhalb der überbaubaren Fläche zulässig. 
Auf die Festsetzung der Ziffer 5. dieser Festsetzungen wird verwiesen. 
 
4.1.3 
 
Terrassen und Balkone sind außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche bis zu einer Größe von 20 m² 
zulässig. Hierbei darf die festgesetzte Baugrenze in der Tiefe um bis zu 3,00 m überschritten werden, sofern 
die bauordnungsrechtlichen Abstandsflächen eingehalten werden. 
 
 
4.2. Firstrichtung 
 
Die Längsseite und die Hauptfirstrichtung der Gebäude sind parallel zu den im Lageplan eingetragenen 
Richtungspfeilen zu erstellen. 
 
Abweichende Firstrichtungen sind bei untergeordneten Gebäudeteilen und bei Nebenanlagen zulässig. 
 
Sind keine Angaben im Lageplan enthalten, ist die Bebauung parallel bzw. senkrecht zu einer der Grund-
stücksgrenzen zu errichten. 
 
 

5. Flächen für Stellplätze und Garagen (§ 9 (1) 4. BauGB) 
 
5.1. 
 
Garagen und Stellplätze sind außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.  
Auf den Grundstücken, die an die ausgewiesene „private Grünfläche“ angrenzen, dürfen diese Anlagen die 
straßenabgewandte Baugrenze nicht überschreiten. 
 
5.2. 
 
Garagen und Nebenanlagen müssen zum „Bangertweg“ sowie zur „Burggrafensteige“ einen gemittelten Min-
destabstand von 3,00 m einhalten. 
 
Überdachte Stellplätze (Carports) sind außerhalb der überbaubaren Fläche zugelassen, wenn die Tragkon-
struktion (Stütze) einen Mindestabstand von 1,00 m, die Dachfläche von mindestens 0,50 m zur Straßenbe-
grenzungslinie aufweist. 
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5.3. 
 
Dort, wo der Bebauungsplan Garagenstandorte ausweist, sind Garagen und überdachte Stellplätze auf an-
deren Flächen des Grundstückes nicht zugelassen. 
 
 

6. Höchstzulässige Anzahl der Wohnungen in Wohngebäuden (§ 9 (1) 6. BauGB) 
 
Die höchstzulässige Anzahl der Wohnungen wird bei der Errichtung von Einzelhäusern in der „Burggrafen-
steige“ und am „Bangertweg“ auf „zwei“, bei der Errichtung von Doppelhäusern bzw. Hausgruppen auf „eine“ 
Wohneinheit beschränkt. 
 
 

7. Von der Bebauung freizuhaltende Flächen (§ 9 (1) 10. BauGB) 
 
7.1. Sichtwinkel 
 
Die durch die Sichtwinkel belasteten Flächen sind von sichtbehindernden Nutzungen und Bepflanzungen 
sowie von jeglicher Bebauung, ausgenommen Einfriedigungen, freizuhalten. 
 
Einfriedigungen und Anpflanzungen sind bis zu einer maximalen Höhe von 80 cm zulässig. Als Bezugspunkt 
gilt die direkt angrenzende öffentliche Verkehrsfläche. 
 
 

8. Anschluss privater Bauflächen an die öffentliche Verkehrsfläche  
  (§ 9 (1) 11. BauGB) 
 
8.1. Zu- und Abfahrtsverbot 
 
Über die im zeichnerischen Teil gekennzeichneten Flächen darf nicht auf private Bauflächen ein- und ausge-
fahren werden. 
 
 

9. Führung von Versorgungsanlagen und -leitungen (§ 9 (1) 13. BauGB) 
 
Das Versorgungsnetz für die Elektrizitätsversorgung sowie für die Telekommunikation ist als Erdkabelnetz 
auszuführen. 
 
 

10. Private Grünflächen (9 (1) 15. BauGB) 
 
Die als „privates Grün“ ausgewiesene Fläche ist, unter Berücksichtigung der ausgesprochenen „Pflanzbin-
dung“, als Gartenland zu nutzen. Dieses schließt den Weinbau ein. 
 
Je Grundstück ist eine Geschirrhütte bis zu 20 m³ umbautem Raum zugelassen. 
 
Weitere bauliche Anlagen und Versiegelungen sind, ausgenommen transparente Einfriedigungen und Stütz-
mauern in Trockenbauweise mit einer Höhe von maximal 1,00 m, unzulässig. 
 
Ebenfalls unzulässig ist auf der privaten Grünfläche das Anpflanzen von Nadelgehölzen. 
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11. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung  
  von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 (1) 20. BauGB) 
 
11.1. Dachbegrünung 
 
Flachdächer bzw. flach geneigte Dachflächen mit einer Neigung ≤ 28° (Haupt- und Nebengebäude) sind, 
sofern sie nicht als begehbare Terrasse oder Balkon ausgestaltet werden, bzw. ein Glasdach erhalten (Win-
tergärten), auf einer Substratstärke von mindestens 12 cm extensiv zu begrünen. Sie sind zu pflegen und als 
begrünte Dächer dauerhaft zu erhalten. Ausfälle in der Begrünung sind zu ersetzen. 
 
Aufgeständerte Solar-Module sind auf diesen Dachflächen uneingeschränkt zulässig. Auf das gültige Klima-
schutzgesetz Baden-Württemberg und die Verordnung zu den Pflichten zur Installation von Photovoltaik-An-
lagen auf Dachflächen wird verwiesen. 
 
11.2. Oberflächenbefestigung, Niederschlagswasserversickerung 
 
Die befestigten, nicht überdachten Flächen der Baugrundstücke sind als teilversiegelte Flächen anzulegen 
(Rasenpflaster, Rasengittersteine, Schotterrasen, Kies- und Plattenwege). 
Bei den Flächen, die diese Eigenschaft nicht aufweisen, ist das anfallende Niederschlagswasser in den hie-
ran angrenzenden Freiflächen über eine belebte, 30 cm starke Oberbodenschicht, zur Versickerung zu brin-
gen. 
 
11.3. Insektenfreundliche Außenbeleuchtung 
 
Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen von nachtaktiven Insektenarten sind für die Außenbeleuchtung aus-
schließlich Natriumdampf-Hochdrucklampen, Natriumdampf-Niederdrucklampen oder LED-Leuchtmittel mit 
Richtcharakteristik und unter Verwendung vollständig gekapselter Lampengehäuse zulässig. 
 
11.4. Schutz vor Vogelschlag 
 
Zur Vermeidung von Vogelschlag und damit der Tötung von artenschutzrechtlich geschützten Tierarten ist 
für Glasflächen und -fassaden mit einer Größe von mehr als 3 m² eine kleinteiligere Gliederung vorzuneh-
men bzw. nur die Verwendung von Vogelschutzglas mit hochwirksamen Mustern/Grafiken zulässig. 
 
11.5. Einfriedungen 
 
Zur Gewährleistung der Durchlässigkeit für Kleintiere ist ein Abstand zwischen Zaununterkante und Boden 
von mindestens 10 cm einzuhalten. 
 
11.6. Dacheindeckungen 
 
Dacheindeckungen und Fassadengestaltungen mit unbeschichteten Metallen (Kupfer, Blei, Zink) sind unzu-
lässig. 
 
 

11. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstige Anpflanzungen,  
  Pflanzbindung (§ 9 (1) 25 a und b BauGB) 
 
11.1. Pflanzgebot je Baugrundstück 
 
Je 250 m² Grundstücksfläche ist mindestens ein einheimischer, standortgerechter Laubbaum oder ein hoch-
stämmiger Streuobstbaum (Stammumfang mindestens 12-14 cm), je 25 m² Grundstücksfläche ein einheimi-
scher, standortgerechter Strauch zu pflanzen. Die Pflanzen sind der Artenverwendungsliste zu entnehmen. 
Die rechnerisch ermittelte Anzahl ist aufzurunden. Können vorhandene Einzelbäume oder Strauchgruppen 
auf den Bauflächen erhalten werden, sind diese anzurechnen. 
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11.2. Flächen mit einer Umgrenzung zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern („Pfg“) 
 
Auf dem darstellten 5,00 m breiten Pflanzgebotsstreifen sind standortgerechte Bäume und Sträucher der  
Artenverwendungsliste nach folgendem Schema anzupflanzen : 
 

▪ frei wachsende Hecke (ohne Formschnitt) 
▪ 2-3-reihig  
▪ 1,00 m bis 2,00 m Pflanzabstand zwischen den Reihen 
▪ 1,00 m bis 2,00 m Pflanzabstand in den Reihen 

 
Bauliche Anlagen jeglicher Art, ausgenommen die gemäß den „Örtliche Bauvorschriften“ zulässigen Einfrie-
digungen, sind unzulässig. 
Ebenfalls ist das Anpflanzen von Nadelgehölzen unzulässig. 
 
11.3. Pflanzbindung („Pfb“) 
 
11.3.1 
 
Die im Lageplan gekennzeichneten Einzelbäume sind dauerhaft zu pflegen, zu erhalten und während der 
Bauzeit vor Beschädigungen zu schützen. 
 
11.3.2 
 
Für die im zeichnerischen Teil abgegrenzten Flächen zum Erhalt von Bäumen und Sträuchern gelten fol-
gende Festsetzungen: 
 

▪ „Pfb 1“ und „Pfb 2“ 
 
Pflegemaßnahmen zum Erhalt oder zur Entwicklung des Biotops sind zulässig,  
abgängige Gehölze sind durch Gehölzarten gemäß der Artenverwendungsliste zu ersetzen 

 
▪ „Pfb 3“ 

 
Erhalt des § 32-Biotops, Nadelgehölze sind zu entfernen 

 
 

12. Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen, soweit sie zur Herstellung  
  des Straßenkörpers erforderlich sind (§ 9 (1) 26. BauGB) 
 
12.1. Böschungsflächen 
 
Bei der Herstellung des Straßenkörpers werden Aufschüttungen und Abgrabungen mit einem Böschungs-
winkel von 1:1,5 erforderlich. Diese sind auf den Bauflächen zu dulden. 
 
12.2. Betonfuß 
 
Zur Herstellung des Straßenkörpers sind auf allen an öffentlichen Verkehrsflächen angrenzenden Grundstü-
cken unterirdische Stützbauwerke entlang der Grundstücksgrenzen in einer Breite von ca. 20 cm und einer 
Tiefe von ca. 40 cm zulässig (Hinterbeton von Randsteinen).  
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B Hinweise, Empfehlungen 
 
 
Belange des Bodenschutzes 
 

1. In den nicht zur Bebauung vorgesehenen Bereichen sind Bodenverdichtungen zu vermeiden, um die 
natürliche Bodenstruktur vor erheblichen und nachhaltigen Veränderungen zu schützen (z. B. Benut-
zung von Raupenfahrzeugen mit breiten Ketten, Befahren nur bei abgetrocknetem Oberboden). 
 

2. Humushaltiger Oberboden (Mutterboden) und kulturfähiger Unterboden sind beim Aushub getrennt 
zu lagern und wieder einzubauen. 
 
Nach § 202 BauGB ist der Mutterboden in der Bauphase zu erhalten und zu schützen. Zwischenla-
ger dürfen eine Höhe von 2,00 m nicht überschreiten und sind vor Verdichtungen und Erosion zu 
schützen. Das gelingt am besten, wenn die Mieten profiliert und geglättet sowie bei einer Lagerdauer 
von über 6 Monaten mit tiefwurzelnden, winterharten und stark wasserzehrenden Pflanzen (z.B. Öl-
rettich) begrünt werden. 
 

3. Wird im Rahmen von Verfüllungen, Auffüllungen und Geländemodellierungen die Verwertung (das 
Auf- und Einbringen) von aufbereiteten mineralischen Bau- und Abbruchabfällen (Recyclingmaterial) 
oder Böden vorgesehen, so sind die in Baden-Württemberg gültigen technischen Hinweise zu be-
achten – dieses sind : 
 
- Mitteilung des Umweltministeriums Baden-Württemberg 
  „Vorläufige Hinweise zum Einsatz von Baustoff-Recyclingmaterial“, vom 13.04.2004 
 
- Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums Baden-Württemberg für die 
  „Verwertung von als Abfall eingestuftem Bodenmaterial“, vom 14.03.2007  
  Az. 25-8980.08M20 Land/3  
 
Bei der Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht (z. B. gärtnerische Nutzung) sind die Ver-
sorgungswerte der Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung bzw. die Zuordnungswerte „0“ 
(Z0) der vorgenannten Verwaltungsvorschrift für Bodenmaterial einzuhalten. 
 

4. Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind keine Altlasten bekannt. Sollten bei Aushubarbeiten 
auffällige Verfärbungen, ein auffälliger Geruch oder sonstige ungewöhnliche Eigenschaften des Aus-
hubmaterials festgestellt werden, sind die Arbeiten einzustellen und das Wasserrechtsamt beim 
Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis unverzüglich zu informieren. 

 
 

Belange des Artenschutzes 
 
Das Fällen von Gehölzen, das Abschieben von Gras-/Krautvegetation und der Abbruch von Gebäuden darf 
zur Vermeidung von Verbotstatbestandes nur zwischen dem 20.Oktober und 28. (29.) Februar eines Jahres 
erfolgen. 
 
 
Gartenanlagen 
 
Es ist gemäß § 21 a NatSchG darauf hinzuwirken, dass Gartenanlagen insektenfreundlich gestaltet und Gar-
tenflächen vorwiegend begrünt werden. 
Schotterungen zur Gestaltung von privaten Gärten sind grundsätzlich im Sinne des § 9 Abs. 1 Satz1 LBO 
unzulässig. Gartenflächen sollen ferner wasseraufnahmefähig belassen oder hergestellt werden. 
Gemäß § 9 Abs. 1 LOB müssen die nicht überbauten Flächen der bebauten Grundstücke als Grünflächen 
ausgestaltet werden, soweit diese Flächen nicht für eine andere zulässige Verwendung benötigt werden. 
Die Begrünung soll mit geeigneten Bäumen, Sträuchern und Stauden erfolgen. Dieses gilt sowohl für den 
Gartenbesitzer (pflegeleicht durch Schnittverträglichkeit, Trockenheitsresistenz) als auch für die Insekten 
und Vögel (Nahrung durch Blüten und Samen, ggf. Unterkunft im Stängel). 
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Fassadenbegrünung 
 
Zur Erhaltung der Artenvielfalt und zur Verbesserung des Klimas wird empfohlen, die Fassaden mit folgen-
den Pflanzenarten zu begrünen : 
 

▪ Pfeifenwinde  (Aristolochia macrophylla) 
▪ Baumwürger  (Celastrus orbiculatus) 
▪ Waldrebe i. S.  (Clematis spec.) 
▪ Efeu  (Hedera helix) 
▪ Kletter-Hortensie  (Hydragea petiolaris) 
▪ Hecken-Kirsche i. S. (Lonicera spec.) 
▪ Wilder Wein i. S.  (Parthenocissus spec.) 
▪ Knöterich  (Polygonatum aubertii) 
▪ Kletter-Rose i. S.  (Rosa spec.) 

 
 
Anlagen zum Sammeln und Verwenden von Niederschlagswasser 
 
Es wird empfohlen, zum sparsamen Umgang mit dem Schutzgut Wasser, je Grundstück eine Zisterne zum 
Rückhalten und zur Verwendung von Niederschlagswasser, beispielsweise für die Gartenbewässerung, zu 
errichten und dauerhaft zu unterhalten. 
 
 
Belange der Archäologie 
 
Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische Funde oder Befunde entdeckt wer-
den, ist dies gemäß § 20 DSchG umgehend einer Denkmalschutzbehörde oder der Gemeinde anzuzeigen. 
Archäologische Funde oder Befunde sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unver-
ändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer Verkürzung der Frist ein-
verstanden ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgestellt : Sinsheim, 03.11.2005/17.01.2007/24.09.2007/12.12.2023 – Gl/Ru 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Peter Seithel, Bürgermeister Architekt 
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Anlage 
 
 

Artenverwendungsliste 

 

große Bäume (über 20 m) mit breiter Krone 

 Acer platanoides       Spitzahorn  

 Acer pseudoplatanus                  Bergahorn  

 Fraxinus excelsior       Gemeine Esche  

   Quercus petraea       Traubeneiche  

   Quercus rubor       Stieleiche  

 Tilia cordata       Winterlinde  

 Tilia platyphyllos       Sommerlinde  

     

 

große Bäume (über 20 m) mit schlanker Krone  

 Acer pseudoplatanus ’Erectum’   Bergahorn (oval) 

 Acer pseudoplatanus ’Negenia’   Bergahorn (kegelförmig) 

 

 

mittelgroße Bäume (15 – 20 / 25 m)  

 Acer platanoides ’Columnare’ (15 – 20 m)  Spitzahorn (säulenförmig) 

 Acer platanoides ‚Summershade’ (15 – 20 m)  Spitzahorn 

 Carpinus betulus (15 – 25 m)    Hainbuche 

 Carpinus betulus ‘Geessink’ (15 – 20 m)  Hainbuche 

 Fraxinus excelsior ‚Atlas’    Esche (kegelförmig) 

   Prunus avium (15 – 20 m)    Vogelkirsche 

   Sorbus torminalis (10 – 20 m)                Elsbeere 

 Tilia cordata ‚Erecta’ (15 – 20 m)   Winterlinde 

 Tilia cordata ‘Glenleven’ (15 – 25)   Kegellinde 

 

 

mittelgroße Bäume (10 – 15 m) 

   Acer campestre       Feldahorn (strauchartiger Wuchs) 

 Acer campestre ‚Elsrijk’    Feldahorn ‘Elsrijk’ (baumartiger Wuchs) 

 Acer platanoides ‚Farlakes Green’ (12 – 15 m) Spitzahorn  

 Acer platanoides ‚Olmsted’ (10 – 12 m)  Spitzahorn (säulenförmig) 

 Carpinus betulus ‚Columnaris’ (8 – 15)  Hainbuche  

 Carpinus betulus ‚Fastigiata’ (8 – 15)   Säulen-Hainbuche  

   Pyrus communis (10 – 15 m)    Holzbirne 

 Sorbus aucuparia (10 –15 m)    Vogelbeere 

   Sorbus intermedia (10 – 12 m)   Schwedische Mehlbeere 

 Tilia platyphyllos ‘Laciniata’ (10 – 15 m)  Sommerlinde 

 

 = als Straßenbaum geeignet 
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kleine Bäume (4 – 12 m) 

 Crataegus monogyna ‘Stricta’  (bis 7 m)  Säulen-Weißdorn 

   Malus domestica (5 – 7 m)    Holzapfel 

   Prunus domestica      Hauszwetschge 

   Sorbus aria (6 – 12 m)    Mehlbeere 

   Sorbus domestica      Speierling 

 Tilia cordata ‚Rancho’ (9 – 12 m)   kleinkronige Winterlinde 

 

 = als Straßenbaum geeignet 

 

 

Sträucher 

Cornus mas      Kornelkirsche 

Cornus sanguinea     Roter Hartriegel 

Corylus avellana     Hasel 

Euonymus europaeus     Pfaffenhütchen 

Ligustrum vulgare     Liguster  

Lonicera xylosteum     Heckenkirsche 

Prunus spinosa      Schlehe 

Rhamnus cathartica     Kreuzdorn 

Rosa canina      Hundsrose 

Sambucus nigra     Schwarzer Holunder 

Viburnum lantana     Wolliger Schneeball 

 

 
schwach- bis mäßig starkwüchsige  
Apfelsorten   
Berner Rosenapfel 
Champagner Renette 
Engelberger Renette 
Erbachhofer Mostapfel 
Rheinapfel 
Gewürzluiken 
Goldparmäne 
Grahams Jubiläumsapfel 
Horneburger Pfannkuchenapfel 
Kardinal Bea 
Kassler Renette 
Krügers Dickstiel 
Prinz Albrecht von Preußen 
Prinzenapfel 
Kusino, purpurrot 
Roter Bellfleur 
Schweizer Orangenapfel 
 

 
Kirschen- Büttners Rote 
sorten Große Schwarze Knorpel 
 Hedelfinger 
 Schneiders Späte Knorpel 
 
 
Birnensorten  Bayerische Weinbirne 

  Kirchensaller Mostbirne 

  Metzer Bratbirne 

  Palmischbirne 

  Schweizer Wasserbirne 

 

 

Sonstige Walnuss 

  Wildobst (Holzapfel, Holzbirne, 

  Speierling, Vogelkirsche) 

  Zwetschgen 

 

 
 
 


